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Kanton Zürich.

Rückblick a u f die Veränderungen i» der Schul-
gesetzgebnng des Kantons Zürich scit dem 6 Sep-
teuiber 1839

Im I, >846 haitc ich angefangen, „»je Schulbeiveguna un
Kanto» Zürich" in den schweiz, Schulblätiern darzustellen, und

auch die erste Abtheilung davon lpag, 451-466) geliefert; allein
an der Fortsetzung wurde ich theils durch Krankheit, theils durch

überhäufte Arbeit gehindert Nachdem mehrere Monate darüber
verstrichen waren, verlor ich auch sogar di^ Lust dazu, Dock'

hoffe ich, »och einmal aus jene unglückliche Schulbewegung
zurückzukommen, — Jene» erste» Aussatz habe ich mit dem Ende des

Jahres >838 neschlvssen. Mache» wir für jetzt einen Sprung
von dort an bis zum 6, Sept., und betrachtet, wir eirmal die

durch ihn herbeigeführten Bet äuderungen in der Schulgesetzgebung

ves Kantons Zürich, Es ist ja ohnehin auch eine Aufgabe dieser

Blätter, gerade die Schulgesetzgebuug für die künftige Geschichte

aufzubewahren, und zwar im vorliegenden Falle um so mehr, als
es wohl Niemanden einfallen wird, nach einigen Iahren die

Schulgesetzgebuug seit dem 6, Sept, bis zum Mai 1842 in einem

Baude zu sammeln, wie es mit den vorhergehenden Gesetzen und

Beiordnungen von >83> bis 1839 geschehen ist, HS. Schulbl, >841,

pu;;. 286 Ich bitte aber meine Leser zum Voraus um Geduld;
denn des Stoffes ist viel — die Gesetzeöschmiede war überaus

thätig; ihr Feuer kam selten zum Verglimmen, und die Zahl der

Blaser und Blasbalgtreter war — besonders anfänglich — unerhört

groß. Also noch ein Mal: Geduld!
A, Das erste Gesetz kam unter schlimmen Zeichen zur Welt ^

es leitet seinen Ursprung von einem Selbstmorde her. Nachdem

nämlich der alte gr, Rath unbegreiflicher Weise am 9, Sept, sich

selbst aufgelöst — vom Leben zum Tode gebracht — hatte; erlies?

der neue gr, Rath am 20, Sept, („in Erwägung, daß der frü-
here gr, Rath es der allgemeinen Wohlfahrt augemessen erachtete,

sich aufzulösen"; ferner, „in Betracht der hieraus entspringenden

Nothwendigkeit, die oberste Landesverwaltuug, hervorgehend aus

der Wahl des gr. Rathes, mit dieser höchsten gesetzgebenden Be-

börde, als Stellvertreter des Volkes, in Einklang zu
bringen,")—ein Gesetz, welches die sämmtlichen Kantonalbehörden,
vie nach den Art, 53, 6i, 67, 68 und 70 der Verfassung durch



50'.

den gr. Rath erwählt over bestätigt werben, .Us aufgelöst erklär»-.

Diese Behörde» w.rre» ver lAegirungsraih »»d vie Staatsanwaln
schast, das Obergerichl, das Kriminalgericht »>id Kantonalverbör

der Kirchenrath und der Erz i ehn » g sr a th.
Der i» Folge obige» Gesetzes erwählte »e»e Erziehnngsrail-

ivirkte i» den, Geiste, der ihn gezeugt hatte. Einer seiner erffen

Erlasse war folgender t

lî, Beschluß des Erziehnngsrarhes, beirefsenr die
Einsührung des neuen Testaments, vom II, Dez, 1839,

„Der Erziehungsrath des Kantons Zürich, in Erwägung: 1, daß
eines der wesentlichsten Lehrmittel für den Religionsunterricht in

der allgemeinen Volksschule, daS gesetzlich geforderte Sprnchbnch,
immer noch mangelt; U) das? bis znr Vollendung der hinsichtlich
der Unterrichtsfächer »»d obligatorischen Lehrmittel der allgemei
neu Volksschule angeordneten Prüfung eme provisorische Verfügung

als nothwendig erscheint, beschließt,' i. Die Gemeindeschnl-
pslegen sind bevollmächtigt, in den für den Religionsunterricht
ver Nealabtheilung bestimmten Stunden statt des mangelnde»
Spruchbnches vas neue Testament einzuführen, ll. Die Gemeinde-

schnlpslege wird über die Auswahl ver zu lesenden Abschnitte und
Sprüche, so wie über die Art und Weise ihrer Behandlung vie

nöthigen Anordnungen treffen. III. Gegenwärtiger Beschluß wird
sämmtlichen Bezirks- und Gemeinvschulpflegeu mitgetheilt."

Dieser Beschluß ward hervorgerufen durch die lauten Klagen
über das Zuwenig, ja über den Verfall deS Religionsunterrichts,
Ob jene Klagen begründet waren, darüber mich auszusprechen,

halte ich sur überflüssig, da dieselben überhaupt, wie sie nicht nn>

im Kanton Zürich, sondern auch anderwärts aufgetaucht sind, in

diesen Blätter» schon öfter ihre Würdigung gefunden haben. Hier
läßt sich bloß fragen i Hat der Erziehungsralh von Zürich, der

>ene Klagen, wie obiger Beschluß beweist, als gegründet erachtete,

dem Uebelstande ans geeignete Weise abgeholfen Leider muß
ich diese Frage entschieden verneinen. Für diese Verneinung
spricht schon der Umstand, daß sehr viele Schnlpslegen von der

ihr ertheilten Vollmacht gar keinen Gebrauch machten, sondern

den Religionsunterricht in dem von ihnen bis dahin gut befundenen

Zustande beließen. Denn das Urtheil alier Männer von

richtiger pädagogischer Einsicht spricht sich einstimmig dahin
ans, daß das vollständige neue Testament als religiöses
Lehrmittel für die Realabiheilnng l9 -12, Schuljahr) w> schwer sei



Am metsten ladelnstverlh >st ver All, U des Beschluffes, der so

recht geeignet in, zunschea einer unverständigen Schulpflege und
vei» Lehrer over sogar rein Pfarrer Stoff zu dem widrigsten
Haver zu bieten. Doch genug hierüber. Ich gehe über zu einer

mir auch jetzt noch ganz räthselhafie» Verordnung,
<3, Verordnung über die Einlegung ärztlicher

Zeugnisse beim Erz ie hunger ath. — „Der Erziehungsrath
aus den Antrag der zweiten Sektion verordnet t 8- l. Alle
Petitionen und Berichte, bei welchen die Berücksichtigung des

Gesundheitszustandes von Lehrern over Lehrgehilfen an der Volksschule
ein Motiv der vom Erziehungsrathc zu fassenden Schlußnahme
ausmacht, soll ein ärztliches Zeugniß (Attestat) beigelegt sein

H. 2. Die Lirtestate sollen neben der Angabe des Alters unv der

körperlichen Konstitution vollständig und genau enthalte» den

Namen der Krankheit, woran der Betreffende leider, deren

bisherige Dauer, wahrscheinlichen Verlauf und Ursachen, so wie den

Einfluß der Krankhett auf die Berufsverrichtungen dcS Lehrers,
endlich die -Anzeige wie lang der attestirende Arzt diese» kennt,
und wie lang er ihn ärztlich behandelt, — 8- 3. Sie sind von
den behandelnden (Haus-) Aerzten der betreffende» Personen
auszustellen, Wenn besondere Umstände dies unmöglich machen, oder

wenn der behandelnde Arzt nicht im hiesigen Kanton wohnt,
sollen die 'Attestate von einem amtlichen Arzte des Bezirks
abgefaßt oder wenigstens als geprüft und richtig befunden
unterzeichnet sein, — §, t. Dieser Beschluß ist den Bezirksschulpflegen
für sich und zu Handen der Sekundär- und Gemeindeschulpflcgen,
so wie der Lehrer an sämmtlichen Volksschulen, mitzutheilen,"

Wäre diese Verordnung zur Zeit der beginnenden Schulreform
(1831 oder 1832) erschiene», so könnte ich ihr einen sehr natürlichen

Zweck unterstellen, aber in der Zeit, wo sie wirklich zu

Tage kam, ist und bleibt sie mir — wenigstens räthselhaft,
Es folgt nun dasjenige Gesetz, welches der Tendenz wegen, der

es sein Dasein verdankt, so viel 'Aufsehen erregt und namentlich
im 'Allgemeinen die 'Mißbilligung des Lehrerstandes im In- und
Auslande erfahren hat. Ich weiß zwar wohl, daß eS auch Gönner

besitzt; aber nach meinen Erfahrungen und sorgfältigen
Erkundigungen wird ihre Anzahl von der der Gegner weit — weit

überwogen
IA Gesetz, betreffend das Schullehrerfeminar ves

Kantons Zürich, vom 26. Febr. ld-tk. - „Der gr, Rath, in

5chutbUnrci'. Vill. Ill
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ver Absicht die Bildung der Bolksschullehrer auf solche Weift
anzuordnen, dasi ihnen init Vertrauen die Jugend res Kantons
übergeben werden könne, damit sie dieselbe zu verständigen und

tugendhaften Menschen, zu nützlichen und treuen Bürgern und ?>:

wahren Christen erziehen, verordnet :

H, là Für den Kanton Zürich soll ein Schullehrerseminar
bestehen, mit der Bestimmung, Jünglinge zu tüchtigen Lehrern an

den Primär- und Sekundärschulen vollständig auszubilden Zu
diesem Ende sollen sie in dieser Anstalt einerseits in den Kenntnissen

und Fertigkeiten, deren sie für ihren künftigen Beruf
bedürfen, unterwiesen und zu deren richtiger Anwendung angeleiter,

anderseits zn christlicher Gesinnung und rechtschaffenein Wandel
angeregt werden, — Der Sitz des Seminars ist in Küsinacht,

8, 2, Die Lehrgegenstände für die künstigen Primar-
lehrer sind: l) Christliche Religion hNeligionsgeschichie, Glaubens-

und Sittenlehre), 2s deutsche Sprache, Z) Elementarmathematik.

4s Geschichte, 3s Geographie, t>s Naturkunde, 7s Gesang,
mit besonderer Berücksichtigung des Kirchengesanges, ds
Schonschreiben, 9s Zeichnen, 10) Pädagogik, vorzugsweise in praktischer

Richtung, ^ Für die künstigen Sekundarlehrer kommen

hinzu: Ils Fortsetzung des Unterrichtes in der deutschen Sprach«,
und deutsche Literatur, 12) Fortsetzung der Mathematik und

Naturlehre, 13) französische Sprache, —

Der Religionsunterricht soll durchgchends auf den künftigen
Berns der Zöglinge und auf die Begründung einer wahrhaft
christlichen Ueberzeugung berechnet sein, und überhaupt die Grundlage

ihrer ganzen Bildung ausmachen, — In allen Fächern soll

darauf geachtet werden, daß der Umfang des Unterrichtes nicht
auf Kosten der Gründlichkeit ausgedehnt werde, — Die Zöglinge
erhalten auch Anleitung zur Gartenarbeit und Unterricht in
Leibesübungen, worüber der Erziehungsralh das Nähere bestimmen wird

3, Die Anzahl der aufzunehmenden Zöglinge wir? jedes

Jahr durch den Erzichungsrath festgesetzt, Kanionsangehörige
erhalten den Unterricht »»entgeltlich, — Insofern durch diese nicht
die festgesetzte Zahl erfüllt wird, können auch Nichtkantonsange-
hörige angenommen werden, welche jedoch ein jährliches Klassengeld

von 4» Franken an die Volksschulkasse entrichten,
H, 4, Zur vorläufigen Aufnahme ins Seminar ist erforderlich

: daß der Bewerber das fünfzehnte Altersjahr zurückgelegt

habe, gesund sei, an keinem dem Lehrberuf hinderlichen Körper-



gebreche» over Gemüihsfehler leide; das! er bemevigenve Heu,;-,

niste über eine» sittlich-guten Lebensivanvel vorweise, »>id errdlrch

folgende Borkenntnisse .111 den Tag lege! l > biblische Geschichte

»n Umfange deS obligatorischen Schulbuches, 2> Fähigkeit, sich

»rundlich über die in den Kreis seines Wissens fallenden Gegenstände

klar und sprachrichtig auszudrücken; 3) Fertigkeit im
deutlichen und tonrichtigen Lesen; -1) Korrektheit in leichtern, schrift
lichen Aussätzen, z, B, Erzählungen, Beschreibungen; 5) Grammatik

im Umsange des obligatorischen Lehrmittels ; st) Rechnen

und Formenlehre in eben diesem Umfange; 7) Kenntniß der Realien

in eben diesem Umfange; 8) Gesang, Schönschreiben und

Zeichnen ebenso; 9) Kenntniß der Anfangsgründe des Franzosischen

für Diejenige», welche sich zu Seknndarlehrern bilden

wollen, — Die definitive Aufnahme erfolgt erst nach einer

vierteljährlichen Probezeit,
H, 5- lim die Zöglinge, besonders die jünger», unter die

unmittelbare erziehende Aussicht des Direktors zu stellen, wird ein

Konvikt errichtet, in welchem die Aufgenommenen Kost, Wohnung,

Wäsche und ärztliche Besorgung erhalten Dieser Konvikt
besteht für die nächsten 3 Jahre ans lst ganzen und ll)
Dreiviertels - Freiplätzen für fähige, durch Fleiß und Sittlichkeit
ausgezeichnete, aber unbemittelte Kantonsangehörige und aus 5-8
Platzen, für welche das volle Kostgeld von Zvst Frkn, bezahlt

wird, für nicht dürftige Zöglinge, Ueberdies werden für
unbemittelte und ausgezeichnete Zöglinge, welche außer dem Konvikte

iebcu, 15 Stipendien von je tstst Frkn, ausgesetzt,

H, st. Sowohl die ganzen und theilweisen Freiplätze im Konvikte

als die Stipendien werden nach geschehener Anmeldung vom

Erziehungsrathe ans den Antrag der Aufsichtsbehörde jedes Mal
auf ein Jahr vergeben. Die Besetzung derjenigen Plätze hingegen,

für welche das volle Kostgeld bezahlt wird, findet auch ohne

'Anmeldung Statt,
H, 7. Alle Zöglinge, welche auf die eine oder andere Art

unterstützt werden, sind nach ihrer Entlassung ans dem Seminar
noch zwei Jahre lang zu Bikariatsdiensten in der Volksschule ver

pflichtet,
8, 8, Die Unterrichtszeit für künftige Primär- und Sekunvar-

lehrer ist drei Jahre, Das dritte Jahr soll für die Erster»
namentlich dem Unterrichte in der Pädagogik und den praktischen

Uebungen im Schulhalten gewidmet sein, für die Letztet» dee
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Erweiterung und Vervollständigung derjenigen Kenntnisse, welch,
für ihre» künftigen Beruf speziell erforderlich sind. Ter Umfang
»nd die Abstufung des Unterrichtes für die Klassenabtheilungen
der Zöglinge wird durch den Lehrplan naher bezeichnet. In:
Monat April finden Aufnahme und Entlassung, so wie die öffentlichen

Prüfungen der Zöglinge Start.
8 9. Nach vollendeter Unterrichtszeit haben die Zöglinge

Behufs ihrer Aufnabine in den Lehrerstand die gesetzliche Konkurs-
Prüfung zu bestehen. Zu diesem Ende erhalten sie vom Semina',
ein Zeugniß über Fleiß, Fortschritte und sittliches Betragen, in
welchem der Grad der erworbenen Kenntnisse mit „sehr
befriedigend", „befriedigend" oder „nicht befriedigend"
bezeichnet wird. Der Besitz eines Zeugnisses mit dem ersten oder

zweiten Grade ist für Seminarzöglinge die Beringung der

Zulassung zur KonkurSprüfung.
8. 19. Die Ferien werden vurch das Reglement der Anstatt

bestimmt. Im Ganzen dürfen sie jährlich sieben Wochen nicht
übersteigen.

K. tl. Im Seminar werden auch die nach Art. 62 des

organischen Schulgesetzes durch den Erziehungsrath anzuordnenden
WiederholnngSkurse vorgenommen

§. 12. Behufs der praktischen Uebungen der Zöglinge sollen

niit dem Seminar zwei Mnsterschnlen, eine Successiv- und eine

Gesammtschnle, sei eS an dem Orte, wo sich das Seminar befindet,

oder in seiner nächsten Umgebung, in Verbindung stehen

Die betreffenden Schulgenossenschaften verpflichten sich, gegen einen

vom Staate jährlich zu leistenden Beitrag ihre Schulen nach der

Anordnung des Direktors als Musterschulen einzurichten und zum
Behufe der praktische» Uebungen dem Seminar zu öffnen z doch

darf die Benutzung derselben von Seite des Seminars in der

Successivschule 4 halbe Tage und in der Gesammtschnle 2 halbe

Tage wöchentlich nicht übersteigen.
13. Das Lehrerpersonal des Seminars besteht aus eine!»

Direktor, drei ordentlichen Lehrern »nd den erforderlichen
Hilfslehrern. Sie gehören zum Kapitel der Lehrer an den Kantonal-
lehranstalten

8. 14. Dein Direktor steht die unmittelbare Leitung des Seminars

zu. Er veranstaltet und führt die erforderlichen Berathungen
der Lehrer und wacht über den Fleiß und das Betragen der sämmtlichen

Zöglinge. Die verschiedenen Sammlungen und das gesammte
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Eigenthum der Anstalt steht'» unie» seiner 'Atifstchî. Er gibt
wöchentlich 1st — 18 Stunde» llnten'ichl und Hut jedenfalls die

Pädagogik zu übernehmen. Lliißerdem leitet er in ver stieget

persönlich die praktischen klebnngen ver Seminuristen i» de» Aiilster-
schulen. An Sonn und Festtagen besucht er mit den Zöglingen

den Gottesdienst der Ortskirche, Er steht als christlicher

Hausvater dein ganzen Hansivesen des Konviktes vor. Ueber die

Oekonomie desselben Hut er dein Erziehungsralhe zu Hunden des

Finanzrathes jährlich einen Voranschlag und Rechnung zu geben.

Ferner ststl er die, für die Fortbildung der bereits angestellten

Lehrer ungeordneten Konferenzen nuch den Bestimmungen des

Gesetzes leiten. Endlich Hut er, so oft es der Erziehungsrath oder

die zweite Sektion verlangt, den Veruthungen, welche das Volks-
schulwesen betreffen, beizuwohnen. Im klebrigen soll er seine ganze

Thätigkeit dem Seminar widmen.
H. >9. Die ordentlichen Lehrer sowohl als die Hilfslehrer

haben die ihnen zugewiesenen Stunden zu geben und nach der

Anordnung des Direktors auch an der Leitung oer praktischen

klebungen in ihre» Fächern Theil zu nehmen. Ueber die Beihilfe,
welche sie dem Direktor in der Beaufsichtigung der Zöglinge in

und außer dem Konvikte, so wie m andern Beziehungen zu leisten

haben, wird das Reglement das Nähere bestimmen. Einer der

ordentlichen Lehrer, den der ErzichungSrulh hiesiir bezeichnet, ist

in Fällen von Krankheit oder Abwesenheit des Direktors der

gesetzliche Stellvertreter desselben.

z. Ist. Die sämmtlichen Lehrer des Semmars hatten unter

dein Vorsitze des Direktors die erforderlichen Berathungen kür

Entwersnng der Lektionsverzeichnisse, Abfassung der Zeugnisse und

periodischen Zensuren über Fleiß, Betragen und Fortschritte der

Zöglinge, so wie für Stellung ihrer Anträge an die AnssichtS-

behörde über die Erlheilung der Freiplätze und Stipendien, die

Beförderung der Zöglinge in eine höhere Klasse und über allsätlige
Anwendung außerordentlicher Disziplinarmittel.

H 17. Der Direktor sowohl als die Lehrer sind zur
Uebernahme der für Wiederholungsknrse erforderlichen Zahl von Unter

richtsstunden in ihren Fächern, so wie dazu verpflichtet, diejenigen

in das Volksschnlwesen einschlagenden Prüfungen vorzunehmen

zu welchen der Erziehnngsrath sie beruft.
H 18. Der Direktor Hai sammt seiner Gaitm und seinen

Kindern freie Kost und Böobnnng nebst Feuerung, Beleuchtung
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und Wasche im Seminar und l600 Franken jährlichen GeHall
Zeder ordentliche Lehrer begeht nach Maßgabe der idin übertra-

gcnen Geschäfte IlîOll bis I4VV Ftkn. Zahresgehall. lieber den

diessälligen Jahreskredit von 4Z00 Frkn. hinaus tvird für Besoldung

der erforderlichen Hilfslehrer noch ei» jährlicher Kredit von
1600 Frkn. eröffnet; fur die Mnsterschnlen ebenso von ZOO Frkn
und fur die Sammlungen der Anstalt ZOO Frkn Der Direktor
und die Lehrer beziehen fur amtliche Verrichtungen außer dem

Seminar ein Taggeld von 4 Frkn. Fur die sämmtlichen Lehrer
nln Seminar gelten auch die Bestimmungen der -Artikel 117, llà
und ll9 des Gesetzes über die Organisation des Unterrichrswesens

oom Zdi, Herbstmonai ILZZ
§. lO, Für jeden Statt findenden Wiederhvlnngskuro roird

überdies ein Kredit von 660 Frkn. zu Entschädigungen der Lehrer
tür die oermehrte Zahl von Lehrstunden eröffnet.

8- 20. Der Direktor und die Lehrer werden durch den Er-
ziehungsralh gemäß den Bestimmungen von -Artikel ö und 6 seiner

Geschäftsordnung und »ach angehörtem Befinden der zweiten
Sektion, die Lehrer außerdem ans eingeholtes schriftliches oder

mündliches Gutachten des Direktors gewählt. Die Wahl des

Direktors geschieht auf r> Jahre mit Wiederrvählbarkeit; die der

ordentlichen Lehrer, insofern nicht für dieselben eine vorangehende
provisorische Anstellung für zweckmäßig erachtet wird, aus Lebenszeit.

Die Hilfslehrer werden für unbestimmte Zeit angestellt. Die
Wahlen des Direktors und der ordentlichen Lehrer unterliegen der

Bestätigung des RegirungSrathes.
H. Zl Sowohl der Direktor als die Lehrer sollen Männer

von unbescholtenem Charakter und christlich-religiöser Gesinnung,
so wie von gründlicher Bildung sein. Für den Direktor ist noch

insbesondere erforderlich, daß er praktische Leistungen im
Unterrichts- und Erziehungsfache auszuweisen habe, und daß er verhei-
rathei sei. Er sowohl als die ordentlichen Lehrer sollen der

evangelischen Konfession angehören. Der Religionsunterricht kann

nur einein Mitglicde des zürcherischen Ministeriums übertragen
werde». Diese Uebertragung unterliegt der Bestätigung des Re-

girungsrathes, welcher vor seinem diessälligen Entscheide das
Gutachten des KirchenratheS einzuholen hat.

H- ZZ. Ein Lehrer kann die von ihm nachgesuchte Entlassung
nur atif den Schluß eines Semesters erhallen Sein diessäliiges
Begehren hat er. wenn er ans Ostern entlasten t» werden wünscht.
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spätestens »ul Ende Januars, und inen» er uns Michaelis enl-

lassen zu rverden wünsch!, spätestens inil Ende HennronatS an den

Erftehungsraih einzugeben.

!j. 23. Dee Erzichungsrath übt die Aufsicht über das Seminar

durch eine besondere Aufsichtsbehörde von 7 Mitgliedern ans,

welche er theils in, theils ansier seiner Mitte ans die Dauer von
à Iahren erwählt. Dieselbe ninnnt regelmässig Visitationen im
Seminare vor; sie wacht über treue Pflichterfüllung von Seilen
ves Direktors und der Lehrer; sie genehmiget das Lektionsver-
reichlich, welches halbjährlich von der Lehrerschaft nach Vorschrift
des über den Lehrplan zn erlassenden Reglements entworfen wird,
und ebenso den Lehrplan für allftillige MUederholnngsknrse. Der
Direktor ist als berathendes Mitglied in allen Sitzungen der

Aufsichtsbehörde einznbcrnsen, mit Ausnahme derjenigen Berathungen,
die seine Person betreffen; die übrigen Lehrer können zu den

Sitznngen beigezogen werden, so oft die Aufsichtsbehörde es für
nöthig erachtet.

lj. 2k. Der Erziehnngsrath erläßt die nöthige» Reglemenle

n»ier Genehmigung des RegirnngSralhes.
tz. 25. Durch gegenwärtiges Gesetz sind die frühern vom 2d

Herbstinvnai 1836 nnd 26. Christmvnat 1837, so wie alle andern
demselben widersprechenden Gesetze nnd Verordnungen aufgehoben,

lieber g a n g s be st i m m n n g e n.

z. 26. Auf Mai 1811) ist das bisherige Seminar für aufgehoben

nnd säinimliche Lehrstellen für erlediget erklärt; dafür tritt
mil diesem Zeitpunkte das neue Gesetz in Kraft.

H. 27. Bezüglich ans die an dem gegenwärtigen Seminar
definitiv angestellten Lehrer, insofern solche an die »ene Anstalt
nicht niebr gewählt werden, ist der Negirnngsrath beauftragt, dem

gr. Rathe einen Antrag auf angemessene Entschädigung zu
hinterbringen.

H. 28. Für den Uebergang der jetzigen Seininarzöglinge der

verschiedenen Klassen in die neue Anstalt wird der Erziehnngsrath
die nöthige» Anordnungen treffen

(Fortsetzung folgt.)

Genf.
Lins der Rede über den öffentlichen Unterricht von Herrn

Professor Eellerier, Rektor der Akademie von Gens, gehalten den


	Kanton Zürich

